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1. Was ist das Bio-Siegel?
Das Bio-Siegel ist das bundeseinheitliche Dachzeichen für Erzeugnisse aus dem ökologischen
Landbau. Es steht für die kontrollierte Erzeugung und Produktion der Bio-Ware. Es hat die klare
Aussage: „Wo bio drauf steht, ist auch bio drin“.

2. Welche Produkte können gekennzeichnet werden?
Mit dem Bio-Siegel dürfen alle Produkte gekennzeichnet werden, die entsprechend der Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91 zum Ökologischen Landbau produziert und kontrolliert sind und deren Zutaten
zu mindestens 95 Prozent aus dem ökologischen Landbau stammen. Dazu gehören alle Produkte,
die den Öko- bzw. Bio-Hinweis in der Verkehrsbezeichnung führen dürfen. Produkte, die in der
Umstellungsphase eines Betriebes auf biologische Landwirtschaft hergestellt werden, dürfen nicht
mit dem Bio-Siegel gekennzeichnet werden. In den Anwendungsbereich der EG-Öko-Verordnung
fallen alle nicht verarbeitete Agrar-erzeugnisse und verarbeitete Produkte, die für den menschlichen
Verzehr bestimmt sind. Erzeugnisse der Aquakulturen, der Jagd und der Fischerei gehören bislang
nicht in den Anwendungsbereich der Verordnung. Die EG-Öko-Verordnung schreibt u.a. vor: Verbot
der Bestrahlung von Öko-Lebensmitteln, Verbot gentechnisch veränderter Organismen und deren
Derivate, Verzicht auf Pflanzenschutz mit chemisch-synthetischen Mitteln, Verzicht auf leicht lösliche
mineralische Dünger, abwechslungsreiche, weite Fruchtfolge, eine flächengebundene, artgerechte
Tierhaltung und die Fütterung mit ökologisch erzeugten Futtermitteln ohne Zusatz von Antibiotika
und Leistungsförderern.

3. Seit wann kann man das Zeichen nutzen?
Wer entsprechend der europäischen Verordnung zum Ökologischen Landbau produzierte und nach
dem Kontrollverfahren der EG-Öko-Verordnung kontrollierte Öko-Produkte anbietet, kann das Bio-
Siegel seit dem 05. September 2001 freiwillig und kostenlos nutzen. 

4. Ist das Bio-Siegel nicht nur noch eine Öko-Marke mehr?
Nein, das Bio-Siegel ist keine Marke, sondern ist das nationale Kennzeichen für Lebensmittel aus
ökologischer Erzeugung und Produktion. Das Bio-Siegel ersetzt weder die Verbandszeichen der
Öko-Anbauverbände, noch die Eigenmarken des Handels oder der Hersteller, sondern es ermöglicht
dem Verbraucher auf einen Blick die klare Unterscheidung zwischen Öko-Lebensmittel und kon-
ventionell erzeugten Produkten auf Grundlage EU-weit gültiger Kriterien. Über diese Grundin-
formation hinaus können die verschiedenen Erzeuger, Produzenten und Anbieter ihre zusätzlichen
Leistungen, die mit ihren Produkten verbunden sind, durch zielgruppen-, verkaufsstätten- und pro-
duktspezifische Marketingkonzepte kommunizieren.

5. Welche Vorteile haben die Siegelnutzer?
Der große Vorteil für alle Siegelnutzer liegt in der einfachen und unbürokratischen Nutzung. Alle
Marktbeteiligten können mitmachen und alle profitieren u.a. auch von der Informationskampagne des
Verbraucherschutzministeriums. Der Standard gilt EU-weit und behindert den Handel nicht. Das
Siegel gibt Gewissheit für ökologische Produktionskriterien, greift aber nicht in den Wettbewerb
zwischen den Marken ein. 

6. Welchen Vorteil bringt das Bio-Siegel dem Verbraucher?
Die Verbraucher und Verbraucherinnen stehen vor dem Problem, sich im Irrgarten der Öko-Kenn-
zeichnungen orientieren zu müssen. Das Bio-Siegel bringt Transparenz und schafft - als staatliches
Zeichen - Vertrauen. Es zeigt auf einen Blick: Lebensmittel mit diesem Zeichen sind garantiert Öko-
Erzeugnisse. Niemand muss sich mehr mühsam Informationen zu den über 100 verschiedenen
Zeichen zusammen suchen, die es zurzeit gibt. 

7. Wie trägt das Bio-Siegel dazu bei, den Markt für Öko-Lebensmittel zu beleben?
Hier zu Lande müssen sich Öko-Lebensmittel noch mit drei Prozent des Gesamtvolumens des
Lebensmittelhandels begnügen. Die Preisfrage und das Vertrauen spielen dabei von Seiten der
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Verbraucher eine zentrale Rolle. Die einheitliche und eindeutige Kennzeichnung der Öko-Lebens-
mittel kann dazu beitragen, dass die Lücke, die im Alltag zwischen der Kaufbereitschaft und dem
Kaufakt klafft, geschlossen wird. Das Bio-Siegel schafft Klarheit und Transparenz und trägt damit zu
einer verstärkten Nachfrage nach Öko-Produkten bei. Da es auf den Anforderungen der EG-Öko-
Verordnung beruht und damit Einkäufe in der gesamten EU ermöglicht, trägt es zur Angebots-
sicherheit in ausreichender Menge rund ums Jahr bei - ein großer Vorteil für Handel und Ver-
braucher. Ein breites Öko-Sortiment sichert das Interesse des Verbrauchers. Dies dürfte ebenfalls
eine Ausweitung von Angebot und Nachfrage fördern. 

8. Welche rechtliche Grundlage gibt es?
Das Bio-Siegel ist beim Deutschen Patent- und Markenamt markenrechtlich geschützt. Zur gesetz-
lichen Absicherung des Zeichens sind seit dem 15. Dezember 2001 das Öko-Kennzeichengesetz
und seit dem 16. Februar 2002 eine Verordnung zur Gestaltung und Verwendung des Bio-Siegels in
Kraft. Das Gesetz legt u.a. Straf- und Bußgeldvorschriften für den Missbrauch des Siegels fest,
während die Verordnung die genaue Gestaltung und Verwendung des Bio-Siegels regelt. Darüber
hinaus hat Bundesverbraucherministerin Renate Künast am 09. November 2001 der EU-Kommis-
sion mit einem Memorandum Vorschläge zur Weiterentwicklung der EU-weiten Vorschriften über
den ökologischen Landbau unterbreitet. 

9. Wie wird die Nutzung des Bio-Siegels überwacht?
Der Wortzusatz "bio" oder "öko" darf bei Lebensmitteln nicht willkürlich verwendet werden. Nur Her-
steller, die den Anforderungen der EG-Öko-Verordnung gerecht werden und sich Kontrollen unter-
ziehen, sind berechtigt, ihre Produkte als "Bio-" oder "Öko-Waren" zu verkaufen. Nur solche Öko-
Lebensmittel dürfen auch mit dem Bio-Siegel ausgezeichnet werden. Die EG-Öko-Verordnung gibt
vor, dass auf den Etiketten verpackter Bio-Lebensmittel die Codenummer oder der Name der Kon-
trollstelle, die den Hersteller überprüft hat, aufgedruckt sein muss. In Deutschland wird die
Codenummer mit folgendem Schema verwendet: DE-000-Öko-Kontrollstelle (000 = die dreistellige
Zahl verweist auf eine bestimmte Kontrollstelle). Somit kann der Kennzeichnung des Produkts ent-
nommen werden, dass es kontrolliert wurde und der EG-Öko-Verordnung entspricht.

10. Kann ich Produkte mit dem Bio-Siegel bereits in den Geschäften finden?
Die Zahl der Lebensmittel mit dem Bio-Siegel nimmt im Lebensmitteleinzel- als auch im Fachhandel
stetig zu. Das Tempo der Markteinführung hängt vor allem von der Geschwindigkeit der Ver-
packungsumstellungen bei den einzelnen Unternehmen ab. Die alten Verpackungen, Etiketten und
Displays müssen verbraucht und neue Druckvorlagen erstellt werden. Ende Februar waren über
2.700 "besiegelte" Produkte von über 270 Unternehmen auf dem Markt.

11. Warum ist das Bio-Siegel ein wesentliches Element der Agrarwende?
Ein wichtiges Anliegen der Agrarwende ist es, Verbrauchervertrauen in die Qualität und Sicherheit
von Lebensmitteln zu sichern und - wo nötig - neu aufzubauen. Dazu trägt das Siegel mit seinen klar
festgelegten Anforderungen und einem gut ausgebauten Kontrollnetz bei. Agrarwende bedeutet
auch tier- und umweltgerechte Agrarerzeugung stärker zu fördern. Da der Öko-Landbau diese Krite-
rien in besonderer Weise erfüllt, führt die mit dem Bio-Siegel erreichte Ausweitung des Öko-Land-
baus auch zur stärkeren Berücksichtigung von Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft.

12. Wo bekommen ich weitere Informationen?
Weitere Informationen über das Bio-Siegel finden Sie sind im Internet unter www.bio-
siegel.de.
"Bio-Produkte haben’s drauf", das ist der Slogan einer breit angelegten Informationskampagne für
das staatliche Bio-Siegel. Neben den 6.000 Großflächenplakaten werden auch TV-Spots eingesetzt.
Bis Ende Mai sind rund 440 Ausstrahlungen in drei Sendeintervallen bei acht Fernsehsendern
vorgesehen. Dritter wichtiger Bestandteil des Media-Mix sind ganzseitige Anzeigen in Publi-
kumszeitschriften sowie in Fachzeitschriften. Im Laufe des Jahres sollen über 100 Anzeigen ge-
schaltet werden.
Für alle interessierten Marktteilnehmer hat Bundesverbraucherministerin Renate Künast die Infor-
mationsstelle Bio-Siegel bei der Öko-Prüfzeichen GmbH einrichten lassen. Die Informationsstelle
Bio-Siegel steht seit dem 05.09.2001 den potenziellen Zeichennutzern, die sich über Aussage und
Nutzung des neuen Zeichens informieren wollen, zur Verfügung. 
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